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ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

an den Rat und den Vizepräsidenten der Kommission/ Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik zur Umsetzung und Steuerung der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ)
(2020/2080(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und insbesondere dessen 
Artikel 36 Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 und dessen Protokoll (Nr. 10) über die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 
über die Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und über 
die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten1,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2018/340 des Rates vom 6. März 2018 zur 
Festlegung der Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte2,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2018/909 des Rates vom 25. Juni 2018 zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Steuerung von SSZ-Projekten3,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2018/1797 des Rates vom 19. November 2018 
zur Änderung und Aktualisierung des Beschlusses (GASP) 2018/340 zur Festlegung der 
Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte4,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2019/1909 des Rates vom 12. November 2019 
zur Änderung und Aktualisierung des Beschlusses (GASP) 2018/340 zur Festlegung der 
Liste der im Rahmen der SSZ auszuarbeitenden Projekte5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. November 2017 zu 
Sicherheit und Verteidigung im Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Rates 
„Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. November 2018 zu 
Sicherheit und Verteidigung im Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Rates 
„Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2019 zu Sicherheit 
und Verteidigung im Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Rates „Globale 
Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU“,

1 ABl. L 331 vom 14.12.2017, S. 57.
2 ABl. L 65 vom 8.3.2018, S. 24.
3 ABl. L 161 vom 26.6.2018, S. 37.
4 ABl. L 294 vom 21.11.2018, S. 18.
5 ABl. L 293 vom 14.11.2019, S. 113.



PE652.499v01-00 4/10 PR\1206049DE.docx

DE

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 15. Oktober 2018 zum Ablauf der 
Erfüllung der im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 
eingegangenen weitergehenden Verpflichtungen und zur Festlegung präziserer 
Ziele (2018/C374/01)6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2017 zu den 
verfassungsrechtlichen, rechtlichen und institutionellen Auswirkungen einer 
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Möglichkeiten, die der Vertrag 
von Lissabon bietet7,

– gestützt auf Artikel 118 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische 
Union die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) die schrittweise 
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU umfasst, die zur Schaffung 
einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte;

B. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 1 Buchstabe a des Protokolls (Nr. 10) über die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach Artikel 42 EUV eines der Ziele des SSZ 
darin besteht, dass die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungskapazitäten intensiver 
entwickeln, indem sie ihre nationalen Beiträge und gegebenenfalls ihre Beteiligung an 
den multinationalen Streitkräften, an den wichtigsten europäischen 
Ausrüstungsprogrammen und an der Tätigkeit der Europäischen Verteidigungsagentur 
fördern;

C. in der Erwägung, dass Artikel 1 Buchstabe b des Protokolls Nr. 10 vorsieht, dass die 
Mitgliedstaaten „spätestens 2010 über die Fähigkeit zu verfügen, entweder als 
nationales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbänden bewaffnete 
Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht genommenen Missionen ausgerichtet 
sind, taktisch als Gefechtsverband konzipiert sind, über Unterstützung unter anderem 
für Transport und Logistik verfügen und fähig sind, innerhalb von 5 bis 30 Tagen 
Missionen nach Artikel 43 des Vertrags über die Europäische Union aufzunehmen, um 
insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Nationen nachzukommen, und 
diese Missionen für eine Dauer von zunächst 30 Tagen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt 
werden kann, aufrechtzuerhalten“; in der Erwägung, dass Artikel 1 Buchstabe b 
überarbeitet werden muss, um auf das schwierige geopolitische Umfeld zu reagieren; in 
der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten von diesem Ziel noch weit entfernt sind;

D. in der Erwägung, dass die dreifache Zielvorgabe der Globalen Strategie der EU im 
Bereich Sicherheit und Verteidigung die Sicherung der Außengrenzen, die Bekämpfung 
hybrider Bedrohungen und den Kampf gegen den Terrorismus umfasst; in der 
Erwägung, dass sich kein Mitgliedstaat allein schützen kann, da die Sicherheits- und 
Verteidigungsbedrohungen, denen die EU ausgesetzt ist und die gegen ihre Bürger und 
ihr Hoheitsgebiet gerichtet sind, eine gemeinsame Bedrohung darstellen und von einem 

6 ABl. C 374 vom 16.10.2018, S. 1.
7 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 125.
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einzelnen Mitgliedstaat allein nicht bewältigt werden können; in der Erwägung, dass ein 
wirksames EU-System zur Regelung der Lastenteilung für das allgemeine Sicherheits- 
und Verteidigungsniveau der EU von Vorteil wäre;

E. in der Erwägung, dass die Hauptakteure der SSZ die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sind, die die Fähigkeiten zur Durchführung der GSVP bereitstellen (Artikel 42 Absatz 1 
und Artikel 42 Absatz 3 EUV) und sie in Auslandsmissionen entsenden, wenn der Rat 
sie damit beauftragt (Artikel 42 Absatz 1, Absatz 4 und Absatz 5, Artikel 43 und 
Artikel 44 EUV), die ihre Verteidigungsfähigkeiten im Rahmen der Europäischen 
Verteidigungsagentur entwickeln (Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 45 EUV);

F. in der Erwägung, dass die langfristige Vision der SSZ darin besteht, ein kohärentes, den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehendes Truppenpaket über das gesamte Spektrum zu 
erreichen; in der Erwägung, dass die SSZ die Fähigkeit der EU verbessern sollte, als 
internationaler Sicherheitsdienstleister zu agieren, um die EU-Bürger zu schützen und 
die Wirksamkeit der Verteidigungsausgaben zu maximieren; in der Erwägung, dass die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung auf mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werden;

G. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, welche Folgen es hat, 
wenn die EU nicht über genügend Kompetenz im Bereich der Gesundheitsversorgung 
verfügt; in der Erwägung, dass es analog dazu sinnvoll wäre, eine gemeinsame 
Verteidigungsstrategie der EU festzulegen, um auf einen Angriff auf die Grenzen und 
Gebiete der EU reagieren zu können; in der Erwägung, dass die SSZ einen wichtigen 
Schritt zur Erreichung des Ziels einer gemeinsamen Verteidigung darstellt;

H. in der Erwägung, dass nach dem Ratsbeschluss 2017/2315 die Einrichtung der SSZ zur 
Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten auch der NATO zugute 
kommen wird, während gleichzeitig der europäische Pfeiler innerhalb des Bündnisses 
gestärkt und auf die wiederholten Forderungen nach einer stärkeren transatlantischen 
Lastenteilung reagiert wird;

I. in der Erwägung, dass die SSZ einen verbindlichen Rahmen zwischen den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten schafft, die sich verpflichtet haben, gemeinsam 
dauerhaft und strukturiert im Rahmen der Union in Verteidigungsfähigkeiten zu 
investieren, diese zu planen, zu entwickeln und zu betreiben, indem sie 20 verbindliche 
Verpflichtungen in fünf vom EUV festgelegten Bereichen eingegangen sind; in der 
Erwägung, dass diese Verpflichtungen einen Schritt von der reinen 
Verteidigungszusammenarbeit hin zur Integration der Verteidigungskräfte der 
Mitgliedstaaten darstellen sollten; in der Erwägung, dass trotz dieser verbindlichen 
Verpflichtungen kein wirksamer Einhaltungsmechanismus für die SSZ vorhanden ist;

J. in der Erwägung, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten den 20 verbindlichen 
Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, nicht genügend Aufmerksamkeit schenken 
und dass nicht genügend Fortschritte im Hinblick auf eine signifikante Einbettung der 
SST in die nationalen Verteidigungsplanungsprozesse erzielt wurden;
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K. in der Erwägung, dass die SSZ ursprünglich als eine Avantgarde konzipiert war, die die 
Mitgliedstaaten umfasst, die bereit und in der Lage sind, ihre Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich auf neue Zielvorgaben zu heben; in der Erwägung, dass die 
Tatsache, dass es 25 teilnehmende Mitgliedstaaten gibt, bedeutet, dass die SSZ Gefahr 
läuft, durch den Ansatz des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ eingeschränkt zu 
werden;

L. in der Erwägung, dass die Arbeit an den ersten drei Wellen von SSZ-Projekten dazu 
geführt hat, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten 47 Projekte vorgeschlagen haben; 
in der Erwägung, dass es der derzeitigen Liste von Projekten an Kohärenz und 
strategischem Ehrgeiz mangelt und dass sie die vom den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
festgestellten prioritären Defizite nicht angemessen berücksichtigt; in der Erwägung, 
dass eines dieser Projekte gestoppt wurde, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden; in 
der Erwägung, dass andere Projekte keine ausreichenden Fortschritte gemacht haben 
oder Gefahr laufen, gestoppt zu werden, und sich rund 30 Projekte noch in der 
Ideenfindungs- und Vorbereitungsphase befinden;

M. in der Erwägung, dass nur die strategischsten SSZ-Projekte, wie z. B. das Kernelement 
für EUFOR- Krisenreaktionsoperationen (EUFOR CROC), das Potenzial haben, 
entscheidend zur Schaffung eines kohärenten Truppenpakets in seiner ganzen 
Bandbreite beizutragen;

N. in der Erwägung, dass wichtige europäische Verteidigungsprojekte wie das Future Air 
Combat System (FCAS) und das Main Ground Combat System (MGCS) derzeit nicht in 
den Zuständigkeitsbereich der SSZ fallen; in der Erwägung, dass ihre Integration in den 
Aufgabenbereich der SSZ für eine ausreichende strategische Ausrichtung sorgen würde;

O. in der Erwägung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die im 
Fähigkeitenentwicklungsplan (CDP) und in der Koordinierten Jährlichen Überprüfung 
der Verteidigung (CARD) festgestellten Fähigkeitslücken zu schließen;

P. in der Erwägung, dass nur einige der derzeitigen SSZ-Projekte die offensichtlichsten 
Fähigkeitslücken ausreichend beheben oder die aus dem Plan zur 
Fähigkeitenentwicklung (CDP) abgeleiteten hochwirksamen Kapazitätsziele (HICG) 
bereits ausreichend berücksichtigen und als vorrangig betrachtet werden sollten;

Q. in der Erwägung, dass die Kohärenz zwischen SSZ, CARD, den nationalen 
Umsetzungsplänen (NIPs) und dem CDP weiter verbessert werden muss;

R. während der NATO-Verteidigungsplanungsprozess (NDPP) in den meisten Fällen die 
nationalen Planungsprozesse im Verteidigungsbereich vorantreibt;

S. in der Erwägung, dass die Interaktionen zwischen den nationalen Prioritäten der 
Mitgliedstaaten, den Prioritäten der EU und den Prioritäten der NATO so früh wie 
möglich synchronisiert werden sollten; in der Erwägung, dass die SSZ ein wirksames 
Instrument sein kann, um EU- und NATO-Ziele gleichzeitig zu erreichen;

T. in der Erwägung, dass in Verbindung mit der globalen Strategie der Europäischen 
Union eine spezifische Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie, wie das in zahlreichen 
Berichten des Parlaments vorgeschlagene Weißbuch der Europäischen Union über 
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Sicherheit und Verteidigung, ein gemeinsames Verständnis der gegenwärtigen und 
künftigen Herausforderungen erleichtern und der SSZ und dem CDP wichtige 
Orientierungshilfen bieten könnte, die sich aus dem Verständnis der strategischen 
Ambitionen und der langfristig zu ergreifenden Maßnahmen ergeben;

U. in der Erwägung, dass die SSZ-Projekte derzeit von den finanziellen Beiträgen der 
25 teilnehmenden Mitgliedstaaten abhängig sind; in der Erwägung, dass als Folge der 
COVID-19-Pandemie mit Kürzungen der nationalen Verteidigungshaushalte gerechnet 
wird; in der Erwägung, dass paradoxerweise mehrere der derzeit 47 SSZ-Projekte, wenn 
sie entsprechend finanziert werden, die Bereitschaft der Mitgliedstaaten für den Fall 
einer weiteren massiven Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit stärken könnten: 
Militärische Mobilität - ein Vorzeigeprojekt der SSZ -, das Europäische 
Sanitätskommando und viele andere Projekte in Bereichen wie Logistik und Transport, 
Gesundheitsversorgung, Katastrophenhilfe und Kampf gegen bösartige Cyber-
Aktivitäten; in der Erwägung, dass eine Kürzung der Mittel für die strategischen 
Fähigkeiten, die der EU und ihren Mitgliedstaaten derzeit fehlen, auch ihre Fähigkeit 
schwächen würde, gemeinsam gegen künftige Pandemien vorzugehen;

V. in der Erwägung, dass die Aussicht auf eine Kofinanzierung bestimmter SSZ-Projekte 
über den künftigen Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) dazu geführt hat, dass die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten ihre Vorschläge vervielfacht haben, und obwohl dies 
den Austausch und die Zusammenarbeit gefördert hat, nicht alle Vorschläge 
notwendigerweise das beste strategische Interesse der EU im Blick haben;

W. in der Erwägung, dass die Beteiligung von Drittländern an einzelnen SSZ-Projekten im 
strategischen Interesse der Europäischen Union liegen könnte, insbesondere im Falle 
des Vereinigten Königreichs;

X. in der Erwägung, dass das Parlament im Hinblick auf die derzeitige Rolle des 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) im Zusammenhang mit der SSZ 
und der Entwicklung der Fähigkeiten bereits gefordert hat, dass „das in Artikel 38 EUV 
genannte Mandat des PSK eng ausgelegt werden muss“;

Y. in der Erwägung, dass die Steuerung der SSZ von den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
geführt wird und daher letztendlich zu einer unzureichenden Koordinierung und 
Gesamtkonsistenz der Projekte führt; in der Erwägung, dass dies ein Grund für die 
Erweiterung des Mandats des SSZ-Sekretariats sein sollte;

Z. in der Erwägung, dass die Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene Hand in Hand gehen sollte mit der Stärkung der 
Kontrollbefugnis des Parlaments;

AA. in der Erwägung, dass das Parlament gemeinsam mit dem Rat gesetzgebende und 
haushaltsbezogene Funktionen sowie Funktionen der politischen Kontrolle und 
Konsultation ausüben sollte, wie in den Verträgen festgelegt;

AB. in der Erwägung, dass das Parlament die Tatsache bedauert, dass der Vizepräsident der 
Kommission bzw. der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
seinen Jahresbericht über die Umsetzung der SSZ nicht übermittelt hat;
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1. empfiehlt dem Rat und dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohem Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

a) das Parlament bei der Überprüfung der SSZ zu konsultieren und sicherzustellen, 
dass die Auffassungen des Parlaments im Einklang mit Artikel 36 EUV 
gebührend berücksichtigt werden;

b) die strategische Vision der Union zu definieren, unter anderem durch die 
Umsetzung der in der Globalen Strategie der EU für 2016 festgelegten 
Zielvorgaben in der laufenden Arbeit des Strategischen Kompasses, und die 
operative Dimension der SSZ zu stärken;

c) auf der Grundlage der Ergebnisse der Diskussion über den Strategischen Kompass 
ein vollwertiges Weißbuch der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung 
vorzubereiten;

d) die teilnehmenden Mitgliedstaaten zu ermutigen, von einem rein nationalen auf 
einen europäischen Verteidigungsschwerpunkt umzustellen und strukturierte 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Nutzung des europäischen kooperativen 
Ansatzes als Priorität zu steigern, da kein einzelner teilnehmender Mitgliedstaat 
allein das Potenzial hat, erkannte Kapazitätsdefizite zu beheben;

e) die haushaltspolitischen Ambitionen der EU für die Stärkung der 
Verteidigungskapazitäten aufrechtzuerhalten, insbesondere durch die 
ausreichende Finanzierung des EEF im kommenden MFR; 

f) sicherzustellen, dass die SSZ wirksam als Instrument eingesetzt wird, um die EU-
Verteidigungsintegration als gemeinsames Ziel zu erreichen, im Einklang mit der 
Zielsetzung einer größeren strategischen Autonomie der EU;

g) sicherzustellen, dass die Finanzierung von SSZ-Projekten durch den EEF im 
Einklang mit den hochwirksamen Kapazitätszielen (HICG) des 
Fähigkeitenentwicklungsplans (CDP) auf eine begrenzte Anzahl strategischer 
Schlüsselprojekte konzentriert wird, um ihre Wirkung zu maximieren;

h) sicherzustellen, dass die SSZ als eine Unionsinstitution sui generis behandelt 
wird, wie dies beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) der Fall ist, was 
eine Änderung der Haushaltsordnung8 erfordern würde, um die SSZ mit einem 
eigenen Abschnitt in den Unionshaushalt aufzunehmen; anzuerkennen, dass das 
Parlament gemeinsam mit dem Rat gesetzgebende und haushaltsbezogene 
Funktionen sowie Funktionen der politischen Kontrolle und Konsultation ausübt, 
wie sie in den Verträgen festgelegt sind;

i) die Verbindung zwischen SSZ und EDIDP/EVF direkt in den SSZ-Projektzyklus 
einzubeziehen; die Dokumentation jedes Projekts vor der Auswahl auf der 
Haushaltsseite aufzuerlegen;

8 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
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j) die SSZ-Bemühungen auf Projekte mit einer strategischen und integrativen 
Dimension wie EUFOR CROC zu konzentrieren und diese mit anderen SSZ-
Projekten zu verknüpfen, um zusätzliche Synergien und Skaleneffekte zu 
schaffen;

k) dafür zu sorgen, dass künftige wichtige Land-, See-, Luft- und andere Plattformen 
für die Streitkräfte der Mitgliedstaaten der SSZ unterstellt oder zumindest eng mit 
ihr verbunden werden;

l) im Rahmen der Reform des EU-Gefechtsverbandsystems zu erwägen, es der SSZ 
zu unterstellen, um seine operative Kapazität, Modularität und Agilität zu 
erhöhen;

m) SSZ-Projekte in Kompetenzcluster zu gruppieren und zwischen strategisch 
relevanten und anderen Projekten zu unterscheiden;

n) die Einhaltung der 20 SSZ-Verpflichtungen zu fördern, indem eine klarere 
Definition von Einhaltungs-Benchmarks festgelegt und sichergestellt wird, dass 
künftige Projektvorschläge einer bestimmten CDP-Priorität entsprechen müssen; 
sicherzustellen, dass alle Überprüfungen des Projektfortschritts auf klaren und 
transparenten Kriterien beruhen sollten; sicherzustellen, dass solche Kriterien als 
Maßstab für alle an SSZ-Projekten beteiligten Mitgliedstaaten dienen;

o) die Synergien zwischen dem SSZ-Projektzyklus und anderen 
Verteidigungsfähigkeitsprozessen wie die Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD), die Hochrangige Gruppe (HLG) und den Europäischen 
Verteidigungsfonds (EVF) zu nutzen, damit ausgereiftere und gut dokumentierte 
Projekte eingereicht werden können; die Einreichung von Projekten außerhalb des 
Zyklus zuzulassen, um die synchronisierte Durchführung mehrerer europäischer 
Initiativen, einschließlich des EEF, zu ermöglichen;

p) zu erwägen, dem CDP einen verbindlicheren Charakter zu verleihen;

q) einen effizienten und starken Projektlenkungsausschuss zu definieren, die zentrale 
Rolle des SSZ-Sekretariats als zentrale Anlaufstelle für alle Projekte zu 
bekräftigen und das Sekretariat aufzufordern, regelmäßig Lageberichte über den 
Fortschritt der Projekte zum Nutzen aller Beteiligten, einschließlich des 
Parlaments, über die gesammelten Informationen der für die Projektkoordinierung 
zuständigen Mitgliedstaaten zu erstellen;

r) die Rolle des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees im SSZ-Prozess zu 
klären, die im EUV nicht vorgesehen ist, und in diesem Zusammenhang die 
zentrale Rolle des Militärausschusses der Europäischen Union (EUMC) bei der 
militärischen Ad-hoc-Beratung des Vizepräsidenten der Kommission/ Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu gewährleisten;

s) den EUMC in die Arbeit zur Festlegung eines Vollspektrum-Kräftepakets 
einzubeziehen;
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t) einen EU-Verteidigungsrat auf der Grundlage des bestehenden EDA-
Lenkungsausschusses auf Ministerebene und des PESCO-Formats der EU-
Verteidigungsminister einzurichten, um die Prioritätensetzung bei den Ressourcen 
sowie die wirksame Zusammenarbeit und Integration zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten;

u) die Verbindung zwischen der Steuerung der SSZ und der des EVF zu klären oder 
zu definieren und das Parlament in den Prozess der Ex-post-Kontrolle 
einzubeziehen, wenn es um die Finanzierung von SSZ-Projekten aus dem EVF 
geht;

v) zu erwägen, wie von einigen der teilnehmenden Mitgliedstaaten gefordert, den 
Zyklus der Einreichung von SSZ-Projekten zu ändern, um möglicherweise eine 
stärkere Fokussierung, Reife und Struktur solcher Projekte zu erreichen;

w) die Regeln für die Beteiligung Dritter am SSZ unter Berücksichtigung der 
Bedeutung der EU-Entscheidungsautonomie und der vollständigen 
Gegenseitigkeit zu klären, wobei von Fall zu Fall zu beurteilen ist, was für die EU 
am vorteilhaftesten erscheint;

2. Beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und dem Vizepräsidenten der 
Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu 
übermitteln.


